
Gesetzblatt Teil II Nr. 100 — Ausgabetag: 22. Dezember 1970 737

fristigen Verträgen und Abkommen mit ande
ren sozialistischen Ländern ergebenden Ver
pflichtungen der internationalen sozialistischen 
Arbeitsteilung, zentral zu bilanzieren und die 
sich hieraus ergebenden volkswirtschaftlichen 
Aufgaben und Bedingungen der komplexen Pla
nung und Bilanzierung der Teilbereiche und 

der geseiisaiafuiaien Reproduktion 
verbindlich zugrunde zu legen,

— die Kontinuität der Bilanzierung als Vorausset
zung eineb stufenweisen Entscheidung der dyna
mischen Struktur- und Proportionsentwicklung 
zu gewährleisten und dabei die Auswirkungen 
aus Entscheidungen der Gegenwart für die Folge
jahre zu erfassen,

— die Rolle des Wirtschaftsvertrages in den öko
nomischen Beziehungen zu erhöhen, indem 
exakte Vereinbarungen über Umfang, Sortiment, 
Qualität, Preis und Termin der zu erbringenden 
Lieferungen und Leistungen getroffen werden, 
durch die die Erfüllung der staatlichen Planauf
lagen gewährleistet wird,

— schrittweise eine zielgerichtete Arbeit mit Bi- 
• lanzreserven zu entwickeln.

Dazu sind ab 1971 folgende Regelungen einzuführen
und anzuwendeh:

5.1. Das Bilanzsystem ist wie folgt als Bilanzpyramide
zu gestalten
— Die Staatsbilanzcn sind auf der Basis von Wert- 

pnd Naturalkennziffern auszuarbeiten, konti
nuierlich zu führen und mit dem Planansatz, 
dem Planentwurf sowie bei anderen Entschei
dungen, die die Grundproportionen des Planes 
berühren, dem Ministerrat zur Bestätigung vor
zulegen,
Für die Nationalcinkommcnsbilanz, die Invcsti- 
tionsbilanz, die Rohstoff-, Material- und Ener
giebilanz, die Zahlungsbilanz, die Bilanz der 
Kaufkraft und des Warenfonds, die Arbeits
kräftebilanz und die zusammengefaßte Bau
bilanz in der materiellen und territorialen Grob
struktur ist die Staatliche Plankommission ver
antwortlich.
Die Zahlungsbilanz ist von der Staatlichen Plan
kommission in Abstimmung mit dem Ministe
rium der Finanzen und dem Ministerium für 
Außenwirtschaft zu führen.
Für die Finanzbilanz des Staates sowie die Bi
lanz des Staatshaushaltes ist der Minister der 

ч Finanzen voll verantwortlich. Die Bilanz der 
planmäßigen Industriepreisänderungen ist durch 
das Amt für Preise zu führen. Ausarbeitung und 
Führung dieser Bilanzen erfolgen in Abstim
mung mit der Staatlichen Plankommission.
Die Kreditbilanz ist vom Präsidenten der Staats- 

, bank der Deutschen Demokratischen Republik 
in Abstimmung mit der Staatlichen Plankom
mission und dem Ministerium der Finanzen zu 
führen.
Die zusammengefaßte Baubilanz ist durch das 
Ministerium für Bauwesen auszuarbeiten und 
kontinuierlich zu führen. Ihre Bestätigung er
folgt durch die Staatliche Plankommission.
Die Staatliche Plankommission bilanziert ferner 
volkswirtschaftlich entscheidende Rohstoffe, 
Halbzeuge, Ausrüstungs-, Vcrsorgungs- und Ex- 
portgiltcr. Sie ist berechtigt, die Nomenklatur 
der in die zentrale staatliche Bilanzierung ein
bezogenen Positionen entsprechend den Erfor
dernissen der planmäßigen proportionalen Ent
wicklung der Volkswirtschaft unter den jeweils 
konkreten Bedingungen zu erweitern oder zu 
verringern.
Mit den Staatsbilanzen werden die volkswirt
schaftlichen Proportionen fcstgclegt, und davon

ausgehend erfolgt die Bilanzierung der entschei
denden Reproduktionsbeziehungen in allen Be
reichen und auf allen Ebenen.

■ Sie sind auf der Basis volkswirtschaftlicher Ge
samtrechnungen zu erarbeiten und durch Ver
flechtungsbilanzen für volkswirtschaftlich ent
scheidende Erzeugnisse und Positionen zu fun- 
tmsrun. , . , ! • • _ , .

— Weitere für die Planung des volkswirtschaft
lichen Reproduktionsprozesses wichtige Bilan
zen werden von den hierfür zuständigen Mini
sterien ausgearbeitet und kontinuierlich geführt. 
Ihre Festlegung und Bestätigung erfolgt durch 
die Staatliche Plankommission; das betrifft 
auch beabsichtigte Veränderungen in diesen Bi
lanzen im Verlaufe der Plandurchführung.
Hierzu gehören insbesondere die nach Haupt
warenarten gegliederten Außcnwjrtschaftsbilan- 
zen für einzelne Länder, die zentrale Vcrsor- • 
güngsbilanz, die Industricbaubilanz sowie Bi
lanzen für wichtige Material-, Ausrüstungs- und 
Konsumgüterpositioncn und die Positionen der 
Sondernomenklatur der Staatlichen Plankom
mission.

— In den Bezirken sind territoriale Bilanzen (Ar
beitskräftebilanzen, Baubilänzen, Versorgungs
bilanzen) auszuarbeiten. Sie sind ebenfalls der 
Staatlichen Plankommission bzw. dem Ministe
rium für Bauwesen und dem Ministerium für . 
Handel und Versorgung vorzulegen.

— Die Bilanzierung der konkreten materiell-tech
nischen Beziehungen erfolgt im Rahmen des Bi- 
lanzsystems durch volkseigene Kombinate, WB 
Und große volkseigene Betriebe bzw. andere 
wirtschaftliche Einrichtungen.

Die Verantwortlichkeit für die Bilanzpositionen ist 
in einem Bilanzvcrzcichnis (Bilanzkatalog) festzu- 
lcgcn.
Das Bilanzverzeichnis ist vom Ministerium für Ma
terialwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Staat
lichen Plankommission auszuarbeiten, im I. Quar
tal 1971 dem Ministerrat zur Bestätigung vorzu
legen und den Betrieben, Kombinaten und Orga
nen zu übergeben.
Jede Veränderung der darin festgelegten Bilanz
verantwortung bedarf der Zustimmung des Leiters 
des jeweils übergeordneten Organs, des Ministers 
für Materialwirtschaft und der Staatlichen Plan
kommission. r
Für die Festlegung der Bilanzverantwortung gilt:
a) Entsprechend dem Grundprinzip der Einheit von 
1 Planung und Leitung und Bilanzverantwortung

ist in der Regel der jeweilige Hauptproduzent 
der Bilanzposition bzw. dessen übergeordnetes 

I Organ mit der Bilanzverantwortung zu beauf
tragen ;

b) in den Fällen, wo Erzeugnisse und Leistungen 
ausschließlich (bzw. fast ausschließlich) für 
einen Verbraucher bestimmt sind, werden diese 
Verbraucher mit der Bilanzverantwortung be
auftragt; das gilt insbesondere dann, wenn die 
Erzeugnisse importiert werden.

5.2. Die bilanzierenden Organe erfüllen als eine staat
liche Funktion im Rahmen der Planung des volks
wirtschaftlichen Reproduktionsprozesses den Auf
trag, durch Bilanzierung von Aufkommen und 
Verwendung an der proportionalen Entwicklung 
der Volkswirtschaft aktiv mitzuwirken.
Treten im Bilanzierungsprozeß Disproportionen 
zwischen Aufkommen und Bedarf auf, so hat auf 
Verlangen des bilanzierenden Organs das zustän
dige übergeordnete Leitungsorgan Bilanzentschei
dungen zu treffen und eventuell erforderliche Plan- « 
Veränderungen zu veranlassen.


